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URTEIL

In dem Rechtsstreit

Klagerin,

Prozessbevollnichtigte:

1/4118/02-

gegen

Beklagte,

Prozessbevollmachtigter: g

hat das Amtsqgericht Herford

-

auf die mindliche Verhandlung vém  15,01.2003
durch den Richter am {\m‘tsgérzicht o 4

fur R e ¢ h . erkannt:

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

Die Klage wird abgewilesen.
Die Kosten des Rechtsstreits tragh die Klédgerin,

“Pas Urteil ist vorldufig vollstreckbar.

Die Klagerin kann die Vollstreckunyg gegen sie durch Sicherheits-
leistung in Hohe von 110 % des gegen sie beizutreibenden Betra-
ges abwendsn, wenn nicht die Beklagre vorher Sicherheit in die-

ser Héhe geleistet hat.
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~Tatbestand:
Die Kligerin nimmt die Beklagte auf Vergitung eines nach ihrer

CAuffaszung am 14.11.2001 wirksam abgeschlossenen Dienstlei-

Die inzwischen umfirmierte Klagerin unterhielt im November 2001
im Internet das bundesdeutsche Firmenbranchenbuch
(www.firmenbranchenbuch.de). Die Klagerin wirbt fiir ihren dies-
beziglichen Online-Informationsdienst ausschlieBlich Firmen und
Selbstandige als Kunden an, wobeil sie diesen ein Anmeldeformular
uber das Internet oder Fax zuschickt, welches auf der Frontseite
neben der Moglichkeit eines Grundeintrages in das Online-
Verzeichnis und zweler weiterer Eintragungserg&nzungen auch Hin-
welse zu den jeweiligen Eintragunqémdglichkeiuen enthédlt. Auf
cder Rickseite des Anmeldeformulars sind die Allgemeinen Ge-
schaftebedingungen der Klagernin abgedruckt, welche auf der Vor-
derseite ausdrlcklich als Hestandteil des Verbtrags bezeichnet

sind. Wegen der Einzelheiten und Ausgestaltung dieses mit

JEintragungsantrag®™ Uberschriebensn Formulars wird auf die Kopie

Bl. 7 der Gerichtsakte verwiesen.

Die Beklagte, nach deren Vortrag ihr dieses Formular per Fax am
13.11.2001 zugesandt worden ist, kreuzte auf diesem Formular
das obere Kastchen (Grundeintrag in das Online-Firmen-
verzeichnis) an. Dardberhinaus set?ﬁe sie in dem rechten Kasten
Telefounnummern, Faxnummer und Email-Adresse der Beklagten ein.
Nach Unterzeichnung faxte die Beklagte dieses ausgefillte Formu-
lar am 14.11.2001 an die Klagerin unter der notierten Faxnummer

in Mnchen zuriuck.

Die Klagerin ist der Auffassung, dal durch diesen Vorgang ein
wicksamer Dienstlelstungsvertrag mit der Beklagten zustande ge-
kommen ist, die Beklagte die vereinbarte Vergﬂtﬁng fir die Lauf-
zeit von zwel Jahren zu zahlen hat, die streitgegensitandlich

ist.
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Sie behauptet, durch die Rlcksendung des ausgefullten Formulars
per Fax an die Klagerin sei ein wirksamer Dienstlelstungsvertrag
“abgeschlossen worden, zumal die Klagerin der Beklagten auch eine

 Aqurag5be5tétjgnng zugesandt habe.

Das verwendete Formular sei eindeutig und klar und enthalte auch
keine Ubcrraschungsklauseln. Die Beklagte habe den Grundeintrag
in das Online-~Firmenverzeichnis der Kldgerin bestellt. Die ge-
wiinschte Eintrag sei in das Online-Verzeichnis erfolgt. Die Kl&-
gerin habe alsd die von ihr geschuldete Leislung erbracht, wes-
wegen die Reklaghe verpfliéhtet gel, ihrerseits die geschuldete
Leistung zu erbringen, namlich die versinharte Vergltung fir die

Laufzeit von zwei Jahren zu bezahlen.

Die Klagerin beantragt,
die Beklagle zu verurteilen, an sie 810,84 € nebst
8 % zinsen 0ber dem jeweiligen Basiszinssalz seit dem

09.02.2002 zu zahlen.

Die Beklagte beantragt

Klageabweisung.

Sie bestreitel, von der Klagerin éine Auftragsbestdtigung bekom-
men zu naben. Ein wirksamer Vertrag zei nicht zustande gekommnmen.
Das an die Beklagte gesandte Fax sei eine Invitationsofferte.
bas Ruckfax der Beklagten sel das Angebot zum Vertragsabschluf.
Dieses Angebot habe die Klidgerin, weil eine Auftragsbestdtigung

nicht srfolgt seil, nicht rechtzeitig angenommen.

Darlberhinaus verweist die Beklagte darauf, daB die Klagerin
wettbewerbswidri¢ gehandelt habe, und zwar unter VerstoB gegen
die §§ 1 und 3 UWG. Denn das von der Klagerin benutzte Invitati-
unsoffertenformular sei erkennbar darauf abgestellt, bei den un-
befangenen Kunden, auch den Geschdftsleuten, den Eindruck zu er-
wacken, als sei der Grundeintrag in das Online-Firnnenverzeichnis

kostenfreai.
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Im Ubrigen erhebt die Beklagte die Binrede des nicht erfullten

Vertrages. Die Telefaxnummer und die Email-Anschrift der Be-

cklagten szei in dem von der Klagelin im Internet aufgenommenen

S Ausdruck nicht erschienen.

Wegen des weiteren Parteivortrags wird auf die gewechselten

Schriftsatze der Partelen nebst Anlagen verwiesen,

Entscheidungsgriinde:
Die zulassige Klage ist nicht begrindet,

Dabei kann lel:ztlich dahingestellf bleiben, ob durch Angebobt ei-
ner devr Parteisn und rechtzeitige Annahme des Angebots durch die
andere Partel &in wirksamer Dienstleistungsvertrag entsprechend
dem von dem Inhaber der Beklagten ausgefullten Eintragungsantrag
vom 14.11.2001 uberhaupt zustande gekommen ist, Uberschrieben
iet das seitens der Beklagten an die Kligerin per Fax libersandte
Formular als ,Eintragungsantrag“. Grundséatzlich hdtte es der An-
nahme dieses Antrages durch die Klagevin bedurft. Offensichtlich
sollte der Kunde der Klagerin, hier die Beklagte, auch eine Auf-
tragszbestatigung erhalten. Ob eine =zolche Auflragsbestatigung,
die als Annahime des Angebots der Heklagten gewertet werden kénn-
ce, beil der Belklagten zugegangen ist, hat die Klidgerin nicht

nachgewiesen.

Die Frage, ob durch Abgabe eines Angebotes und rechtzeitige An-
nahme dieses Angebots durch die andere Partei (berhaupt ein Ver-
trag wirksam zustande kommen ist, kann jedoch letztlich dahinge-

stellt bleiben.

Das Gericht ist der Auffassung, dalk die Ausgestaltung des von
dar Klagerin versandten Formulars, das diese als Angebot auf Ab-
schluBl eines Vertrags wertet, erkennbar darauf abgestellt ist,
bei dem unbefangenen Kunden den Eindruck zh‘@rWQCken, als sel
der von dem Beklagten gewinschte Grundeintrag in das Online-
Firmenverzeichnis kostenfrei. Das Verhalten der Klidgerin beil

Versenden des streitgegenstandlichen Formulars ist nicht nur als
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unlauteres Wettbewerbsverhalten zu wiurdigen, sondern auch als
betriigerisches Verhalten. Das streitgegenstandliche Formular ist
‘nach Auffassung des Gerichts bewubt zo gestaltet, daB flir den
,ﬂunbefangenem Kunden, auch eilnes Geschaflsmannsg, der Eindruck er-
Qgckt werden mull, als sel der Grundeintrag in das Online-
Firmenverzeichnizs kostenfrei. Unter dem fetfgedruckten Worten
LGrundeintray in das Online-Firmenverzeichnis“ folgen diunn und
kleingedruckt weitere Angaben, aus denen sich bel genauerer Be-
trachtung zwar ergibt, dab der Grundeintrag nicht kostenfrei
1st. Allerdings sind die Worte ,nicht kostenfrei“ in zwel Zeilen
gedruckt, wobeR das Wort ,kostenfrel® als cinzelnes Worlt in der
letzten Reihe abgedruckt ist, was fir den unbefangenen Betrach-
ter den ®inruck verstarkt, daf der Grundeintrag kostenfrei ist.
Demgegeniiber ervscheinen in zwel weiteren Absdlzen jewells deut-
liche Burobetrags, in denen epenfalls fertgedrucklte Preise no-
tiert sind. Mit dem Zusatz ”Auﬁpreis“ ergibt sich fir den unbe-
fangenen Kunden nicht in der gebotenen Klarheit dex Hinweils, daf

der Crundeintrsag ebenfalls vergltungspflichtig ist.

Das Gericht ist der Auffassung, dal die Ausgestaltung des be-
nutzten Formulars darauf ausgelegt ist, Kunden zu tduschen. Das
Verhalten der Kligerin durch Benutzung des streitgegenstandli-
chen tormulars erfullt den Tatbestand des Betruges. Ihr Verhal-
ten zielt daranf ab, geworbene Kunden zum Abschlup eines in
Wirklichkelt vergutungspflichtigen Dienstleistungsvertrags zu
veranlaszsen, obwohl die Ausgestaltunyg des benutzten Formulars
den Eindruck erweckt, daR zumincdest der Grundeintrag in das On-
Line-Firmenverzeichnis der Klagerin kostenfrei ist. Der Inhalt
des Pormulars wird von einem nicht unerheblichen Teil der ange-
sprochenen durchschnittlich informierten aufmnerksamen und ver-
stdndigen Durchschnittsgewerbetreibenden, auf den hier abzustel-
len 1st, im Hinblick auf den Grundeintrag in das Online-
Firmenverzeichnis im Sinne einer Kostenfreiheit dieses Grundein-
trages mibverstanden. Die Ausgestaltung des Formulars ist vor
dem Hintergrund 2zu sehen, daB ein nicht unerheblicher Teil des
angesprochenen Verkehrskreises die Gepflogenheiten auf dem Markt
fir Internet-Filrmenverzeichnisse kennt und angesichts dieser Ge-

pflogenheiten auf diesem Markt davon ausgehen darf, daB bei der
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Klagerin der Grundpreis kostenlos ist, ohne sich naner mit dem
‘weiteren Inhalt des Formulars (klein und dunn gedruckt) ausein-

anderzusetzen. Der Markt fur solche Internetfirmenverzeichnisse

. {st namlich dadurch gekennzeichnet, dah zahlreiche Anbieter von

S Internetfirmen, bzw. Branchenverzeichnissen @inen sogenannten

Grundelntrag kostenlos anbieten. Ein nicht unerheblicher Teil
der angesprochenen Durchschnittsgewerbelraibenden, auf die hier
abzustellen ist, wird bei eincr Gestaltung, wie sie mit dem be-
anstandeten Formular gewadhlt ist, annchmen, es hier mit einem
Anbieter zu tun zu haben, der den Grundeintrag ebenfalls kosten-
los anbietel. Neben dem auf dem Formular blickfangmaﬁig heraus-
gestellten Feld ,Grundeintrag in das Online-Firmenverzeichnis®
findet sich namlilch keine Preisangabe, widhrend sich neben den
anderen herausgestellten Feldern betreffend Zusatzlelstung Je-
weils dickgedruckt Preisangaben finden. Das Gericht ist der
Uberzeuguny, daf diese Ausgestaltung des Formulars von der Kla-
gerin bewult gewdhlt 1st, um Kunden zw ibervorteilen. Dieses
vertyagsuntreve Verhalten der Klagerin ist bei der Abwicklung
von Vertrigen zu berdcksichtigen. Vergitungsanspriche bestehen

nicht.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 2P0, die der vorlaufigen

Vollstreckbarksit aus §§ 708 Nr. 11, 711 ZFEO.

GESAMT SEITEN 87
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Die Klage wird abgewilesen.
Die Kosten des Rechtsstreits tragh die Klédgerin,

“Pas Urteil ist vorldufig vollstreckbar.

Die Klagerin kann die Vollstreckunyg gegen sie durch Sicherheits-
leistung in Hohe von 110 % des gegen sie beizutreibenden Betra-
ges abwendsn, wenn nicht die Beklagre vorher Sicherheit in die-

ser Héhe geleistet hat.
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~Tatbestand:
Die Kligerin nimmt die Beklagte auf Vergitung eines nach ihrer

CAuffaszung am 14.11.2001 wirksam abgeschlossenen Dienstlei-

Die inzwischen umfirmierte Klagerin unterhielt im November 2001
im Internet das bundesdeutsche Firmenbranchenbuch
(www.firmenbranchenbuch.de). Die Klagerin wirbt fiir ihren dies-
beziglichen Online-Informationsdienst ausschlieBlich Firmen und
Selbstandige als Kunden an, wobeil sie diesen ein Anmeldeformular
uber das Internet oder Fax zuschickt, welches auf der Frontseite
neben der Moglichkeit eines Grundeintrages in das Online-
Verzeichnis und zweler weiterer Eintragungserg&nzungen auch Hin-
welse zu den jeweiligen Eintragunqémdglichkeiuen enthédlt. Auf
cder Rickseite des Anmeldeformulars sind die Allgemeinen Ge-
schaftebedingungen der Klagernin abgedruckt, welche auf der Vor-
derseite ausdrlcklich als Hestandteil des Verbtrags bezeichnet

sind. Wegen der Einzelheiten und Ausgestaltung dieses mit

JEintragungsantrag®™ Uberschriebensn Formulars wird auf die Kopie

Bl. 7 der Gerichtsakte verwiesen.

Die Beklagte, nach deren Vortrag ihr dieses Formular per Fax am
13.11.2001 zugesandt worden ist, kreuzte auf diesem Formular
das obere Kastchen (Grundeintrag in das Online-Firmen-
verzeichnis) an. Dardberhinaus set?ﬁe sie in dem rechten Kasten
Telefounnummern, Faxnummer und Email-Adresse der Beklagten ein.
Nach Unterzeichnung faxte die Beklagte dieses ausgefillte Formu-
lar am 14.11.2001 an die Klagerin unter der notierten Faxnummer

in Mnchen zuriuck.

Die Klagerin ist der Auffassung, dal durch diesen Vorgang ein
wicksamer Dienstlelstungsvertrag mit der Beklagten zustande ge-
kommen ist, die Beklagte die vereinbarte Vergﬂtﬁng fir die Lauf-
zeit von zwel Jahren zu zahlen hat, die streitgegensitandlich

ist.
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Sie behauptet, durch die Rlcksendung des ausgefullten Formulars
per Fax an die Klagerin sei ein wirksamer Dienstlelstungsvertrag
“abgeschlossen worden, zumal die Klagerin der Beklagten auch eine

 Aqurag5be5tétjgnng zugesandt habe.

Das verwendete Formular sei eindeutig und klar und enthalte auch
keine Ubcrraschungsklauseln. Die Beklagte habe den Grundeintrag
in das Online-~Firmenverzeichnis der Kldgerin bestellt. Die ge-
wiinschte Eintrag sei in das Online-Verzeichnis erfolgt. Die Kl&-
gerin habe alsd die von ihr geschuldete Leislung erbracht, wes-
wegen die Reklaghe verpfliéhtet gel, ihrerseits die geschuldete
Leistung zu erbringen, namlich die versinharte Vergltung fir die

Laufzeit von zwei Jahren zu bezahlen.

Die Klagerin beantragt,
die Beklagle zu verurteilen, an sie 810,84 € nebst
8 % zinsen 0ber dem jeweiligen Basiszinssalz seit dem

09.02.2002 zu zahlen.

Die Beklagte beantragt

Klageabweisung.

Sie bestreitel, von der Klagerin éine Auftragsbestdtigung bekom-
men zu naben. Ein wirksamer Vertrag zei nicht zustande gekommnmen.
Das an die Beklagte gesandte Fax sei eine Invitationsofferte.
bas Ruckfax der Beklagten sel das Angebot zum Vertragsabschluf.
Dieses Angebot habe die Klidgerin, weil eine Auftragsbestdtigung

nicht srfolgt seil, nicht rechtzeitig angenommen.

Darlberhinaus verweist die Beklagte darauf, daB die Klagerin
wettbewerbswidri¢ gehandelt habe, und zwar unter VerstoB gegen
die §§ 1 und 3 UWG. Denn das von der Klagerin benutzte Invitati-
unsoffertenformular sei erkennbar darauf abgestellt, bei den un-
befangenen Kunden, auch den Geschdftsleuten, den Eindruck zu er-
wacken, als sei der Grundeintrag in das Online-Firnnenverzeichnis

kostenfreai.
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Im Ubrigen erhebt die Beklagte die Binrede des nicht erfullten

Vertrages. Die Telefaxnummer und die Email-Anschrift der Be-

cklagten szei in dem von der Klagelin im Internet aufgenommenen

S Ausdruck nicht erschienen.

Wegen des weiteren Parteivortrags wird auf die gewechselten

Schriftsatze der Partelen nebst Anlagen verwiesen,

Entscheidungsgriinde:
Die zulassige Klage ist nicht begrindet,

Dabei kann lel:ztlich dahingestellf bleiben, ob durch Angebobt ei-
ner devr Parteisn und rechtzeitige Annahme des Angebots durch die
andere Partel &in wirksamer Dienstleistungsvertrag entsprechend
dem von dem Inhaber der Beklagten ausgefullten Eintragungsantrag
vom 14.11.2001 uberhaupt zustande gekommen ist, Uberschrieben
iet das seitens der Beklagten an die Kligerin per Fax libersandte
Formular als ,Eintragungsantrag“. Grundséatzlich hdtte es der An-
nahme dieses Antrages durch die Klagevin bedurft. Offensichtlich
sollte der Kunde der Klagerin, hier die Beklagte, auch eine Auf-
tragszbestatigung erhalten. Ob eine =zolche Auflragsbestatigung,
die als Annahime des Angebots der Heklagten gewertet werden kénn-
ce, beil der Belklagten zugegangen ist, hat die Klidgerin nicht

nachgewiesen.

Die Frage, ob durch Abgabe eines Angebotes und rechtzeitige An-
nahme dieses Angebots durch die andere Partei (berhaupt ein Ver-
trag wirksam zustande kommen ist, kann jedoch letztlich dahinge-

stellt bleiben.

Das Gericht ist der Auffassung, dalk die Ausgestaltung des von
dar Klagerin versandten Formulars, das diese als Angebot auf Ab-
schluBl eines Vertrags wertet, erkennbar darauf abgestellt ist,
bei dem unbefangenen Kunden den Eindruck zh‘@rWQCken, als sel
der von dem Beklagten gewinschte Grundeintrag in das Online-
Firmenverzeichnis kostenfrei. Das Verhalten der Klidgerin beil

Versenden des streitgegenstandlichen Formulars ist nicht nur als
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unlauteres Wettbewerbsverhalten zu wiurdigen, sondern auch als
betriigerisches Verhalten. Das streitgegenstandliche Formular ist
‘nach Auffassung des Gerichts bewubt zo gestaltet, daB flir den
,ﬂunbefangenem Kunden, auch eilnes Geschaflsmannsg, der Eindruck er-
Qgckt werden mull, als sel der Grundeintrag in das Online-
Firmenverzeichnizs kostenfrei. Unter dem fetfgedruckten Worten
LGrundeintray in das Online-Firmenverzeichnis“ folgen diunn und
kleingedruckt weitere Angaben, aus denen sich bel genauerer Be-
trachtung zwar ergibt, dab der Grundeintrag nicht kostenfrei
1st. Allerdings sind die Worte ,nicht kostenfrei“ in zwel Zeilen
gedruckt, wobeR das Wort ,kostenfrel® als cinzelnes Worlt in der
letzten Reihe abgedruckt ist, was fir den unbefangenen Betrach-
ter den ®inruck verstarkt, daf der Grundeintrag kostenfrei ist.
Demgegeniiber ervscheinen in zwel weiteren Absdlzen jewells deut-
liche Burobetrags, in denen epenfalls fertgedrucklte Preise no-
tiert sind. Mit dem Zusatz ”Auﬁpreis“ ergibt sich fir den unbe-
fangenen Kunden nicht in der gebotenen Klarheit dex Hinweils, daf

der Crundeintrsag ebenfalls vergltungspflichtig ist.

Das Gericht ist der Auffassung, dal die Ausgestaltung des be-
nutzten Formulars darauf ausgelegt ist, Kunden zu tduschen. Das
Verhalten der Kligerin durch Benutzung des streitgegenstandli-
chen tormulars erfullt den Tatbestand des Betruges. Ihr Verhal-
ten zielt daranf ab, geworbene Kunden zum Abschlup eines in
Wirklichkelt vergutungspflichtigen Dienstleistungsvertrags zu
veranlaszsen, obwohl die Ausgestaltunyg des benutzten Formulars
den Eindruck erweckt, daR zumincdest der Grundeintrag in das On-
Line-Firmenverzeichnis der Klagerin kostenfrei ist. Der Inhalt
des Pormulars wird von einem nicht unerheblichen Teil der ange-
sprochenen durchschnittlich informierten aufmnerksamen und ver-
stdndigen Durchschnittsgewerbetreibenden, auf den hier abzustel-
len 1st, im Hinblick auf den Grundeintrag in das Online-
Firmenverzeichnis im Sinne einer Kostenfreiheit dieses Grundein-
trages mibverstanden. Die Ausgestaltung des Formulars ist vor
dem Hintergrund 2zu sehen, daB ein nicht unerheblicher Teil des
angesprochenen Verkehrskreises die Gepflogenheiten auf dem Markt
fir Internet-Filrmenverzeichnisse kennt und angesichts dieser Ge-

pflogenheiten auf diesem Markt davon ausgehen darf, daB bei der

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

- )=
Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de ,
Klagerin der Grundpreis kostenlos ist, ohne sich naner mit dem
‘weiteren Inhalt des Formulars (klein und dunn gedruckt) ausein-

anderzusetzen. Der Markt fur solche Internetfirmenverzeichnisse

. {st namlich dadurch gekennzeichnet, dah zahlreiche Anbieter von

S Internetfirmen, bzw. Branchenverzeichnissen @inen sogenannten

Grundelntrag kostenlos anbieten. Ein nicht unerheblicher Teil
der angesprochenen Durchschnittsgewerbelraibenden, auf die hier
abzustellen ist, wird bei eincr Gestaltung, wie sie mit dem be-
anstandeten Formular gewadhlt ist, annchmen, es hier mit einem
Anbieter zu tun zu haben, der den Grundeintrag ebenfalls kosten-
los anbietel. Neben dem auf dem Formular blickfangmaﬁig heraus-
gestellten Feld ,Grundeintrag in das Online-Firmenverzeichnis®
findet sich namlilch keine Preisangabe, widhrend sich neben den
anderen herausgestellten Feldern betreffend Zusatzlelstung Je-
weils dickgedruckt Preisangaben finden. Das Gericht ist der
Uberzeuguny, daf diese Ausgestaltung des Formulars von der Kla-
gerin bewult gewdhlt 1st, um Kunden zw ibervorteilen. Dieses
vertyagsuntreve Verhalten der Klagerin ist bei der Abwicklung
von Vertrigen zu berdcksichtigen. Vergitungsanspriche bestehen

nicht.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 2P0, die der vorlaufigen

Vollstreckbarksit aus §§ 708 Nr. 11, 711 ZFEO.
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12 C 1184702 Verkundet am 15.01.2003

S |
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschiaftsstelle

AMTSGERICHT HERFORD
IM NAMEN DES VOLKES

j;, o 5 ﬂ(!ﬂvﬂ
4«1/4Q<?¥— (&%‘TLQLM\ ///

URTEIL

In dem Rechtsstreit

Klagerin,

Prozessbevollnichtigte:

1/4118/02-

gegen

Beklagte,

Prozessbevollmachtigter: g

hat das Amtsqgericht Herford

-

auf die mindliche Verhandlung vém  15,01.2003
durch den Richter am {\m‘tsgérzicht o 4

fur R e ¢ h . erkannt:
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Die Klage wird abgewilesen.
Die Kosten des Rechtsstreits tragh die Klédgerin,

“Pas Urteil ist vorldufig vollstreckbar.

Die Klagerin kann die Vollstreckunyg gegen sie durch Sicherheits-
leistung in Hohe von 110 % des gegen sie beizutreibenden Betra-
ges abwendsn, wenn nicht die Beklagre vorher Sicherheit in die-

ser Héhe geleistet hat.
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~Tatbestand:
Die Kligerin nimmt die Beklagte auf Vergitung eines nach ihrer

CAuffaszung am 14.11.2001 wirksam abgeschlossenen Dienstlei-

Die inzwischen umfirmierte Klagerin unterhielt im November 2001
im Internet das bundesdeutsche Firmenbranchenbuch
(www.firmenbranchenbuch.de). Die Klagerin wirbt fiir ihren dies-
beziglichen Online-Informationsdienst ausschlieBlich Firmen und
Selbstandige als Kunden an, wobeil sie diesen ein Anmeldeformular
uber das Internet oder Fax zuschickt, welches auf der Frontseite
neben der Moglichkeit eines Grundeintrages in das Online-
Verzeichnis und zweler weiterer Eintragungserg&nzungen auch Hin-
welse zu den jeweiligen Eintragunqémdglichkeiuen enthédlt. Auf
cder Rickseite des Anmeldeformulars sind die Allgemeinen Ge-
schaftebedingungen der Klagernin abgedruckt, welche auf der Vor-
derseite ausdrlcklich als Hestandteil des Verbtrags bezeichnet

sind. Wegen der Einzelheiten und Ausgestaltung dieses mit

JEintragungsantrag®™ Uberschriebensn Formulars wird auf die Kopie

Bl. 7 der Gerichtsakte verwiesen.

Die Beklagte, nach deren Vortrag ihr dieses Formular per Fax am
13.11.2001 zugesandt worden ist, kreuzte auf diesem Formular
das obere Kastchen (Grundeintrag in das Online-Firmen-
verzeichnis) an. Dardberhinaus set?ﬁe sie in dem rechten Kasten
Telefounnummern, Faxnummer und Email-Adresse der Beklagten ein.
Nach Unterzeichnung faxte die Beklagte dieses ausgefillte Formu-
lar am 14.11.2001 an die Klagerin unter der notierten Faxnummer

in Mnchen zuriuck.

Die Klagerin ist der Auffassung, dal durch diesen Vorgang ein
wicksamer Dienstlelstungsvertrag mit der Beklagten zustande ge-
kommen ist, die Beklagte die vereinbarte Vergﬂtﬁng fir die Lauf-
zeit von zwel Jahren zu zahlen hat, die streitgegensitandlich

ist.
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Sie behauptet, durch die Rlcksendung des ausgefullten Formulars
per Fax an die Klagerin sei ein wirksamer Dienstlelstungsvertrag
“abgeschlossen worden, zumal die Klagerin der Beklagten auch eine

 Aqurag5be5tétjgnng zugesandt habe.

Das verwendete Formular sei eindeutig und klar und enthalte auch
keine Ubcrraschungsklauseln. Die Beklagte habe den Grundeintrag
in das Online-~Firmenverzeichnis der Kldgerin bestellt. Die ge-
wiinschte Eintrag sei in das Online-Verzeichnis erfolgt. Die Kl&-
gerin habe alsd die von ihr geschuldete Leislung erbracht, wes-
wegen die Reklaghe verpfliéhtet gel, ihrerseits die geschuldete
Leistung zu erbringen, namlich die versinharte Vergltung fir die

Laufzeit von zwei Jahren zu bezahlen.

Die Klagerin beantragt,
die Beklagle zu verurteilen, an sie 810,84 € nebst
8 % zinsen 0ber dem jeweiligen Basiszinssalz seit dem

09.02.2002 zu zahlen.

Die Beklagte beantragt

Klageabweisung.

Sie bestreitel, von der Klagerin éine Auftragsbestdtigung bekom-
men zu naben. Ein wirksamer Vertrag zei nicht zustande gekommnmen.
Das an die Beklagte gesandte Fax sei eine Invitationsofferte.
bas Ruckfax der Beklagten sel das Angebot zum Vertragsabschluf.
Dieses Angebot habe die Klidgerin, weil eine Auftragsbestdtigung

nicht srfolgt seil, nicht rechtzeitig angenommen.

Darlberhinaus verweist die Beklagte darauf, daB die Klagerin
wettbewerbswidri¢ gehandelt habe, und zwar unter VerstoB gegen
die §§ 1 und 3 UWG. Denn das von der Klagerin benutzte Invitati-
unsoffertenformular sei erkennbar darauf abgestellt, bei den un-
befangenen Kunden, auch den Geschdftsleuten, den Eindruck zu er-
wacken, als sei der Grundeintrag in das Online-Firnnenverzeichnis

kostenfreai.
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Im Ubrigen erhebt die Beklagte die Binrede des nicht erfullten

Vertrages. Die Telefaxnummer und die Email-Anschrift der Be-

cklagten szei in dem von der Klagelin im Internet aufgenommenen

S Ausdruck nicht erschienen.

Wegen des weiteren Parteivortrags wird auf die gewechselten

Schriftsatze der Partelen nebst Anlagen verwiesen,

Entscheidungsgriinde:
Die zulassige Klage ist nicht begrindet,

Dabei kann lel:ztlich dahingestellf bleiben, ob durch Angebobt ei-
ner devr Parteisn und rechtzeitige Annahme des Angebots durch die
andere Partel &in wirksamer Dienstleistungsvertrag entsprechend
dem von dem Inhaber der Beklagten ausgefullten Eintragungsantrag
vom 14.11.2001 uberhaupt zustande gekommen ist, Uberschrieben
iet das seitens der Beklagten an die Kligerin per Fax libersandte
Formular als ,Eintragungsantrag“. Grundséatzlich hdtte es der An-
nahme dieses Antrages durch die Klagevin bedurft. Offensichtlich
sollte der Kunde der Klagerin, hier die Beklagte, auch eine Auf-
tragszbestatigung erhalten. Ob eine =zolche Auflragsbestatigung,
die als Annahime des Angebots der Heklagten gewertet werden kénn-
ce, beil der Belklagten zugegangen ist, hat die Klidgerin nicht

nachgewiesen.

Die Frage, ob durch Abgabe eines Angebotes und rechtzeitige An-
nahme dieses Angebots durch die andere Partei (berhaupt ein Ver-
trag wirksam zustande kommen ist, kann jedoch letztlich dahinge-

stellt bleiben.

Das Gericht ist der Auffassung, dalk die Ausgestaltung des von
dar Klagerin versandten Formulars, das diese als Angebot auf Ab-
schluBl eines Vertrags wertet, erkennbar darauf abgestellt ist,
bei dem unbefangenen Kunden den Eindruck zh‘@rWQCken, als sel
der von dem Beklagten gewinschte Grundeintrag in das Online-
Firmenverzeichnis kostenfrei. Das Verhalten der Klidgerin beil

Versenden des streitgegenstandlichen Formulars ist nicht nur als
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unlauteres Wettbewerbsverhalten zu wiurdigen, sondern auch als
betriigerisches Verhalten. Das streitgegenstandliche Formular ist
‘nach Auffassung des Gerichts bewubt zo gestaltet, daB flir den
,ﬂunbefangenem Kunden, auch eilnes Geschaflsmannsg, der Eindruck er-
Qgckt werden mull, als sel der Grundeintrag in das Online-
Firmenverzeichnizs kostenfrei. Unter dem fetfgedruckten Worten
LGrundeintray in das Online-Firmenverzeichnis“ folgen diunn und
kleingedruckt weitere Angaben, aus denen sich bel genauerer Be-
trachtung zwar ergibt, dab der Grundeintrag nicht kostenfrei
1st. Allerdings sind die Worte ,nicht kostenfrei“ in zwel Zeilen
gedruckt, wobeR das Wort ,kostenfrel® als cinzelnes Worlt in der
letzten Reihe abgedruckt ist, was fir den unbefangenen Betrach-
ter den ®inruck verstarkt, daf der Grundeintrag kostenfrei ist.
Demgegeniiber ervscheinen in zwel weiteren Absdlzen jewells deut-
liche Burobetrags, in denen epenfalls fertgedrucklte Preise no-
tiert sind. Mit dem Zusatz ”Auﬁpreis“ ergibt sich fir den unbe-
fangenen Kunden nicht in der gebotenen Klarheit dex Hinweils, daf

der Crundeintrsag ebenfalls vergltungspflichtig ist.

Das Gericht ist der Auffassung, dal die Ausgestaltung des be-
nutzten Formulars darauf ausgelegt ist, Kunden zu tduschen. Das
Verhalten der Kligerin durch Benutzung des streitgegenstandli-
chen tormulars erfullt den Tatbestand des Betruges. Ihr Verhal-
ten zielt daranf ab, geworbene Kunden zum Abschlup eines in
Wirklichkelt vergutungspflichtigen Dienstleistungsvertrags zu
veranlaszsen, obwohl die Ausgestaltunyg des benutzten Formulars
den Eindruck erweckt, daR zumincdest der Grundeintrag in das On-
Line-Firmenverzeichnis der Klagerin kostenfrei ist. Der Inhalt
des Pormulars wird von einem nicht unerheblichen Teil der ange-
sprochenen durchschnittlich informierten aufmnerksamen und ver-
stdndigen Durchschnittsgewerbetreibenden, auf den hier abzustel-
len 1st, im Hinblick auf den Grundeintrag in das Online-
Firmenverzeichnis im Sinne einer Kostenfreiheit dieses Grundein-
trages mibverstanden. Die Ausgestaltung des Formulars ist vor
dem Hintergrund 2zu sehen, daB ein nicht unerheblicher Teil des
angesprochenen Verkehrskreises die Gepflogenheiten auf dem Markt
fir Internet-Filrmenverzeichnisse kennt und angesichts dieser Ge-

pflogenheiten auf diesem Markt davon ausgehen darf, daB bei der
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Klagerin der Grundpreis kostenlos ist, ohne sich naner mit dem
‘weiteren Inhalt des Formulars (klein und dunn gedruckt) ausein-

anderzusetzen. Der Markt fur solche Internetfirmenverzeichnisse

. {st namlich dadurch gekennzeichnet, dah zahlreiche Anbieter von

S Internetfirmen, bzw. Branchenverzeichnissen @inen sogenannten

Grundelntrag kostenlos anbieten. Ein nicht unerheblicher Teil
der angesprochenen Durchschnittsgewerbelraibenden, auf die hier
abzustellen ist, wird bei eincr Gestaltung, wie sie mit dem be-
anstandeten Formular gewadhlt ist, annchmen, es hier mit einem
Anbieter zu tun zu haben, der den Grundeintrag ebenfalls kosten-
los anbietel. Neben dem auf dem Formular blickfangmaﬁig heraus-
gestellten Feld ,Grundeintrag in das Online-Firmenverzeichnis®
findet sich namlilch keine Preisangabe, widhrend sich neben den
anderen herausgestellten Feldern betreffend Zusatzlelstung Je-
weils dickgedruckt Preisangaben finden. Das Gericht ist der
Uberzeuguny, daf diese Ausgestaltung des Formulars von der Kla-
gerin bewult gewdhlt 1st, um Kunden zw ibervorteilen. Dieses
vertyagsuntreve Verhalten der Klagerin ist bei der Abwicklung
von Vertrigen zu berdcksichtigen. Vergitungsanspriche bestehen

nicht.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 2P0, die der vorlaufigen

Vollstreckbarksit aus §§ 708 Nr. 11, 711 ZFEO.
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Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschiaftsstelle
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URTEIL

In dem Rechtsstreit

Klagerin,

Prozessbevollnichtigte:

1/4118/02-

gegen

Beklagte,

Prozessbevollmachtigter: g

hat das Amtsqgericht Herford

-

auf die mindliche Verhandlung vém  15,01.2003
durch den Richter am {\m‘tsgérzicht o 4

fur R e ¢ h . erkannt:
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Die Klage wird abgewilesen.
Die Kosten des Rechtsstreits tragh die Klédgerin,

“Pas Urteil ist vorldufig vollstreckbar.

Die Klagerin kann die Vollstreckunyg gegen sie durch Sicherheits-
leistung in Hohe von 110 % des gegen sie beizutreibenden Betra-
ges abwendsn, wenn nicht die Beklagre vorher Sicherheit in die-

ser Héhe geleistet hat.
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~Tatbestand:
Die Kligerin nimmt die Beklagte auf Vergitung eines nach ihrer

CAuffaszung am 14.11.2001 wirksam abgeschlossenen Dienstlei-

Die inzwischen umfirmierte Klagerin unterhielt im November 2001
im Internet das bundesdeutsche Firmenbranchenbuch
(www.firmenbranchenbuch.de). Die Klagerin wirbt fiir ihren dies-
beziglichen Online-Informationsdienst ausschlieBlich Firmen und
Selbstandige als Kunden an, wobeil sie diesen ein Anmeldeformular
uber das Internet oder Fax zuschickt, welches auf der Frontseite
neben der Moglichkeit eines Grundeintrages in das Online-
Verzeichnis und zweler weiterer Eintragungserg&nzungen auch Hin-
welse zu den jeweiligen Eintragunqémdglichkeiuen enthédlt. Auf
cder Rickseite des Anmeldeformulars sind die Allgemeinen Ge-
schaftebedingungen der Klagernin abgedruckt, welche auf der Vor-
derseite ausdrlcklich als Hestandteil des Verbtrags bezeichnet

sind. Wegen der Einzelheiten und Ausgestaltung dieses mit

JEintragungsantrag®™ Uberschriebensn Formulars wird auf die Kopie

Bl. 7 der Gerichtsakte verwiesen.

Die Beklagte, nach deren Vortrag ihr dieses Formular per Fax am
13.11.2001 zugesandt worden ist, kreuzte auf diesem Formular
das obere Kastchen (Grundeintrag in das Online-Firmen-
verzeichnis) an. Dardberhinaus set?ﬁe sie in dem rechten Kasten
Telefounnummern, Faxnummer und Email-Adresse der Beklagten ein.
Nach Unterzeichnung faxte die Beklagte dieses ausgefillte Formu-
lar am 14.11.2001 an die Klagerin unter der notierten Faxnummer

in Mnchen zuriuck.

Die Klagerin ist der Auffassung, dal durch diesen Vorgang ein
wicksamer Dienstlelstungsvertrag mit der Beklagten zustande ge-
kommen ist, die Beklagte die vereinbarte Vergﬂtﬁng fir die Lauf-
zeit von zwel Jahren zu zahlen hat, die streitgegensitandlich

ist.
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Sie behauptet, durch die Rlcksendung des ausgefullten Formulars
per Fax an die Klagerin sei ein wirksamer Dienstlelstungsvertrag
“abgeschlossen worden, zumal die Klagerin der Beklagten auch eine

 Aqurag5be5tétjgnng zugesandt habe.

Das verwendete Formular sei eindeutig und klar und enthalte auch
keine Ubcrraschungsklauseln. Die Beklagte habe den Grundeintrag
in das Online-~Firmenverzeichnis der Kldgerin bestellt. Die ge-
wiinschte Eintrag sei in das Online-Verzeichnis erfolgt. Die Kl&-
gerin habe alsd die von ihr geschuldete Leislung erbracht, wes-
wegen die Reklaghe verpfliéhtet gel, ihrerseits die geschuldete
Leistung zu erbringen, namlich die versinharte Vergltung fir die

Laufzeit von zwei Jahren zu bezahlen.

Die Klagerin beantragt,
die Beklagle zu verurteilen, an sie 810,84 € nebst
8 % zinsen 0ber dem jeweiligen Basiszinssalz seit dem

09.02.2002 zu zahlen.

Die Beklagte beantragt

Klageabweisung.

Sie bestreitel, von der Klagerin éine Auftragsbestdtigung bekom-
men zu naben. Ein wirksamer Vertrag zei nicht zustande gekommnmen.
Das an die Beklagte gesandte Fax sei eine Invitationsofferte.
bas Ruckfax der Beklagten sel das Angebot zum Vertragsabschluf.
Dieses Angebot habe die Klidgerin, weil eine Auftragsbestdtigung

nicht srfolgt seil, nicht rechtzeitig angenommen.

Darlberhinaus verweist die Beklagte darauf, daB die Klagerin
wettbewerbswidri¢ gehandelt habe, und zwar unter VerstoB gegen
die §§ 1 und 3 UWG. Denn das von der Klagerin benutzte Invitati-
unsoffertenformular sei erkennbar darauf abgestellt, bei den un-
befangenen Kunden, auch den Geschdftsleuten, den Eindruck zu er-
wacken, als sei der Grundeintrag in das Online-Firnnenverzeichnis

kostenfreai.
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Im Ubrigen erhebt die Beklagte die Binrede des nicht erfullten

Vertrages. Die Telefaxnummer und die Email-Anschrift der Be-

cklagten szei in dem von der Klagelin im Internet aufgenommenen

S Ausdruck nicht erschienen.

Wegen des weiteren Parteivortrags wird auf die gewechselten

Schriftsatze der Partelen nebst Anlagen verwiesen,

Entscheidungsgriinde:
Die zulassige Klage ist nicht begrindet,

Dabei kann lel:ztlich dahingestellf bleiben, ob durch Angebobt ei-
ner devr Parteisn und rechtzeitige Annahme des Angebots durch die
andere Partel &in wirksamer Dienstleistungsvertrag entsprechend
dem von dem Inhaber der Beklagten ausgefullten Eintragungsantrag
vom 14.11.2001 uberhaupt zustande gekommen ist, Uberschrieben
iet das seitens der Beklagten an die Kligerin per Fax libersandte
Formular als ,Eintragungsantrag“. Grundséatzlich hdtte es der An-
nahme dieses Antrages durch die Klagevin bedurft. Offensichtlich
sollte der Kunde der Klagerin, hier die Beklagte, auch eine Auf-
tragszbestatigung erhalten. Ob eine =zolche Auflragsbestatigung,
die als Annahime des Angebots der Heklagten gewertet werden kénn-
ce, beil der Belklagten zugegangen ist, hat die Klidgerin nicht

nachgewiesen.

Die Frage, ob durch Abgabe eines Angebotes und rechtzeitige An-
nahme dieses Angebots durch die andere Partei (berhaupt ein Ver-
trag wirksam zustande kommen ist, kann jedoch letztlich dahinge-

stellt bleiben.

Das Gericht ist der Auffassung, dalk die Ausgestaltung des von
dar Klagerin versandten Formulars, das diese als Angebot auf Ab-
schluBl eines Vertrags wertet, erkennbar darauf abgestellt ist,
bei dem unbefangenen Kunden den Eindruck zh‘@rWQCken, als sel
der von dem Beklagten gewinschte Grundeintrag in das Online-
Firmenverzeichnis kostenfrei. Das Verhalten der Klidgerin beil

Versenden des streitgegenstandlichen Formulars ist nicht nur als
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unlauteres Wettbewerbsverhalten zu wiurdigen, sondern auch als
betriigerisches Verhalten. Das streitgegenstandliche Formular ist
‘nach Auffassung des Gerichts bewubt zo gestaltet, daB flir den
,ﬂunbefangenem Kunden, auch eilnes Geschaflsmannsg, der Eindruck er-
Qgckt werden mull, als sel der Grundeintrag in das Online-
Firmenverzeichnizs kostenfrei. Unter dem fetfgedruckten Worten
LGrundeintray in das Online-Firmenverzeichnis“ folgen diunn und
kleingedruckt weitere Angaben, aus denen sich bel genauerer Be-
trachtung zwar ergibt, dab der Grundeintrag nicht kostenfrei
1st. Allerdings sind die Worte ,nicht kostenfrei“ in zwel Zeilen
gedruckt, wobeR das Wort ,kostenfrel® als cinzelnes Worlt in der
letzten Reihe abgedruckt ist, was fir den unbefangenen Betrach-
ter den ®inruck verstarkt, daf der Grundeintrag kostenfrei ist.
Demgegeniiber ervscheinen in zwel weiteren Absdlzen jewells deut-
liche Burobetrags, in denen epenfalls fertgedrucklte Preise no-
tiert sind. Mit dem Zusatz ”Auﬁpreis“ ergibt sich fir den unbe-
fangenen Kunden nicht in der gebotenen Klarheit dex Hinweils, daf

der Crundeintrsag ebenfalls vergltungspflichtig ist.

Das Gericht ist der Auffassung, dal die Ausgestaltung des be-
nutzten Formulars darauf ausgelegt ist, Kunden zu tduschen. Das
Verhalten der Kligerin durch Benutzung des streitgegenstandli-
chen tormulars erfullt den Tatbestand des Betruges. Ihr Verhal-
ten zielt daranf ab, geworbene Kunden zum Abschlup eines in
Wirklichkelt vergutungspflichtigen Dienstleistungsvertrags zu
veranlaszsen, obwohl die Ausgestaltunyg des benutzten Formulars
den Eindruck erweckt, daR zumincdest der Grundeintrag in das On-
Line-Firmenverzeichnis der Klagerin kostenfrei ist. Der Inhalt
des Pormulars wird von einem nicht unerheblichen Teil der ange-
sprochenen durchschnittlich informierten aufmnerksamen und ver-
stdndigen Durchschnittsgewerbetreibenden, auf den hier abzustel-
len 1st, im Hinblick auf den Grundeintrag in das Online-
Firmenverzeichnis im Sinne einer Kostenfreiheit dieses Grundein-
trages mibverstanden. Die Ausgestaltung des Formulars ist vor
dem Hintergrund 2zu sehen, daB ein nicht unerheblicher Teil des
angesprochenen Verkehrskreises die Gepflogenheiten auf dem Markt
fir Internet-Filrmenverzeichnisse kennt und angesichts dieser Ge-

pflogenheiten auf diesem Markt davon ausgehen darf, daB bei der
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Klagerin der Grundpreis kostenlos ist, ohne sich naner mit dem
‘weiteren Inhalt des Formulars (klein und dunn gedruckt) ausein-

anderzusetzen. Der Markt fur solche Internetfirmenverzeichnisse

. {st namlich dadurch gekennzeichnet, dah zahlreiche Anbieter von

S Internetfirmen, bzw. Branchenverzeichnissen @inen sogenannten

Grundelntrag kostenlos anbieten. Ein nicht unerheblicher Teil
der angesprochenen Durchschnittsgewerbelraibenden, auf die hier
abzustellen ist, wird bei eincr Gestaltung, wie sie mit dem be-
anstandeten Formular gewadhlt ist, annchmen, es hier mit einem
Anbieter zu tun zu haben, der den Grundeintrag ebenfalls kosten-
los anbietel. Neben dem auf dem Formular blickfangmaﬁig heraus-
gestellten Feld ,Grundeintrag in das Online-Firmenverzeichnis®
findet sich namlilch keine Preisangabe, widhrend sich neben den
anderen herausgestellten Feldern betreffend Zusatzlelstung Je-
weils dickgedruckt Preisangaben finden. Das Gericht ist der
Uberzeuguny, daf diese Ausgestaltung des Formulars von der Kla-
gerin bewult gewdhlt 1st, um Kunden zw ibervorteilen. Dieses
vertyagsuntreve Verhalten der Klagerin ist bei der Abwicklung
von Vertrigen zu berdcksichtigen. Vergitungsanspriche bestehen

nicht.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 2P0, die der vorlaufigen

Vollstreckbarksit aus §§ 708 Nr. 11, 711 ZFEO.

GESAMT SEITEN 87
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